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Das ca. 3,49 ha große Plangebiet liegt zentral in der 
Eschweiler Innenstadt südöstlich des Marktplatzes. 
 

Wesentliches Ziel des Bebauungsplans ist es, das Pla-
nungsrecht für eine geordnete städtebauliche Entwick-
lung mit einer Mischung aus Wohnen, Einzelhandel, 
Gastronomie, Nahversorgung, Freizeitnutzungen, Kul-
tureinrichtungen und Dienstleistungen im Umfeld des 
bestehenden städtischen Rathauses zu schaffen. 
 

Diese Bekanntmachung und die Unterlagen zum Be-
bauungsplan 313 – RathausQuartier – stehen ab sofort 
auch auf der Homepage der Stadt Eschweiler unter 
 

www.eschweiler.de/Buergerbeteiligung 
 

zur Verfügung. 
 

Bekanntmachungsanordnung 

Der vorstehende Beschluss für den Bebauungsplan 
313 – RathausQuartier – wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 
 
Eschweiler, 23.02.2021 
 

 
Leonhardt 
Bürgermeisterin 
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Die Bürgermeisterin 
 

Bekanntmachung 
vom 23.02.2021 

 

Der Rat der Stadt Eschweiler hat in seiner Sitzung am 
17.02.2021 die  
 

Aufstellung des 
Bebauungsplans 307 

- Altstandort ESW Röhrenwerke - 
 

gemäß § 2 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 
(BGBl. I S. 3634) in der zurzeit geltenden Fassung im 
Sinne des § 30 Abs. 1 BauGB mit dem im nachstehend 
abgedruckten Kartenausschnitt dargestellten Gel-
tungsbereich beschlossen. 
 

 
Auszug aus der DGK 5. Dieser Plan ist urheberrechtlich geschützt. 

Das ca. 4,9 ha große Plangebiet liegt im Tal der Inde am 
Osthang des Propsteier Waldes im Ortsteil Aue zwischen 
Eschweiler-Pumpe und Eschweiler-Röhe an der Phö-
nixstraße. 
Wesentliches Ziel der Planung ist es, die planungsrechtli-
che Voraussetzung für eine geordnete städtebauliche Ent-
wicklung von wohngebietsverträglichem Gewerbe zu 
schaffen. 
 
Diese Bekanntmachung und die Unterlagen zum  Bebau-
ungsplan 307 – Altstandort ESW Röhrenwerke – stehen ab 
dem 05.03.2021 auch auf der Homepage der Stadt E-
schweiler unter 

www.eschweiler.de/Buergerbeteiligung 

zur Verfügung. 
 
Bekanntmachungsanordnung 

Der vorstehende Beschluss für den in der Aufstellung be-
findlichen Bebauungsplan 307 – Altstandort ESW Röhren-
werke - wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Eschweiler, den 23.02.2021 
 
Leonhardt 
Bürgermeisterin 
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Die Bürgermeisterin 

 

Satzung 
über eine Veränderungssperre 

im Geltungsbereich  
des Bebauungsplans 307  

– Altstandort ESW Röhrenwerke – 
vom 23.02.2021 

 

(Satzung Nr. 30) 
 

Auf Grund der §§ 14, 16 und 17 Baugesetzbuch (BauGB) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 
2017 (BGBl. I S. 3634) in der zurzeit gültigen Fassung in 
Verbindung mit § 7 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666) in der 
zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Eschweiler 
in seiner Sitzung am 17.02.2021 folgende Satzung be-
schlossen: 
 

§ 1  
Zu sichernde Planung 

 

Der Rat der Stadt Eschweiler hat in seiner Sitzung am 
17.02.2021 für den in § 2 bezeichneten Geltungsbereich 
den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplans 307 – 
Altstandort ESW Röhrenwerke – beschlossen.  
Zur Sicherung der Planung wird für diesen Geltungsbereich 
eine Veränderungssperre erlassen.  
 

§ 2  
Räumlicher Geltungsbereich 

 

Die Veränderungssperre erstreckt sich auf die nachstehen-
den Flurstücke Gemarkung Eschweiler, Flur 3, Flurstücke 
296, 305, teilw. 306, 283, 284, 285, 286, 260, 262, 204, 
226, 150, teilw. 271 und 230 im Geltungsbereich des Be-
bauungsplans 307 – Altstandort ESW Röhrenwerke – . 

o.M. 

http://www.eschweiler.de/Buergerbeteiligung
http://www.eschweiler.de/Buergerbeteiligung
BergenIr
Hervorheben
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Der räumliche Geltungsbereich wird begrenzt 

- im Nordosten durch die Auestraße (südwestli-
che Parzellengrenzen der Flurstücke 233, 251, 
252) und die Phönixstraße (südwestliche Par-
zellengrenzen der Flurstücke 291, 292) 

- im Südosten durch die Bahnanlagen (nordwest-
liche Parzellengrenze des Flurstücks 264), 

- im Südwesten durch den angrenzenden Hunde-
dressurplatz (Teil des Flurstücks 306), 

- im Nordwesten durch Wohnbebauung der Au-
estraße (südöstliche Parzellengrenzen der Flur-
stücke 387/66, 388/66, 389/66, 287, 391/66, 
65/2, 394/65, 395/65, 396/65, 397/65, 398/65, 
399/65, 400/65, 401/65, 402/65, 403/65, 
404/65, 405/65, 406/65, 407/65, 408/65, 
409/65) 

Die genaue Abgrenzung des Geltungsbereiches ist in 
der Übersichtskarte, die als Anlage Bestandteil dieser 
Satzung ist, dargestellt. 
 

§ 3  
Rechtswirkungen der Veränderungssperre und 

Ausnahmen 
 

(1) Im räumlichen Geltungsbereich der Verände-
rungssperre (§ 2) dürfen 

1. Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht 
durchgeführt oder bauliche Anlagen nicht be-
seitigt werden,  

2. erhebliche oder wesentlich wertsteigernde 
Veränderungen von Grundstücken und bauli-
chen Anlagen, deren Veränderungen nicht ge-
nehmigungs-, zustimmungs- oder anzeige-
pflichtig sind, nicht vorgenommen werden. 

(2) Wenn überwiegende öffentliche Belange nicht 
entgegenstehen, kann von der Veränderungs-
sperre eine Ausnahme zugelassen werden.  

(3) Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Verände-
rungssperre baurechtlich genehmigt worden sind, 
Vorhaben, von denen die Gemeinde nach Maß-
gabe des Bauordnungsrechts Kenntnis erlangt 
hat und mit deren Ausführung vor dem Inkrafttre-
ten der Veränderungssperre hätte begonnen wer-
den dürfen, sowie Unterhaltungsarbeiten und die 
Fortführung einer bisher ausgeübten Nutzung 
werden von der Veränderungssperre nicht be-
rührt. 

 

§ 4  
Inkrafttreten 

 

Mit der Bekanntmachung tritt die Satzung über die Ver-
änderungssperre in Kraft. Sie tritt außer Kraft, sobald 
und soweit die Bauleitplanung rechtsverbindlich abge-
schlossen ist, spätestens nach Ablauf von zwei Jahren 
nach Bekanntmachung der Veränderungssperre. Auf 
die Zweijahresfrist ist der seit der Zustellung der ersten 
Zurückstellung eines Baugesuchs nach § 15 Abs. 1 
BauGB abgelaufene Zeitraum anzurechnen. 
 
Anlage 

Geltungsbereich der Satzung über eine Veränderungs-
sperre 

Bekanntmachungsanordnung 

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 

Die Satzung über die Veränderungssperre einschließlich 
der Übersicht über den Geltungsbereich liegt ab sofort bei 
der Stadt Eschweiler, Abteilung Planung und Denkmal-
pflege (Zimmer 444), Johannes-Rau-Platz 1, während der 
Öffnungszeiten zu jedermanns Einsicht bereit. 
 
Auf nachfolgende Bestimmungen des Baugesetzbuches 
und der Gemeindeordnung NRW wird hingewiesen. 

(1) § 18 Abs. 2 Satz 2 und 3 BauGB 

„Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung ver-
langen, wenn die in § 18 Abs. 1 Satz 1 bezeichneten Ver-
mögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit 
des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung 
der Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungs-
pflichtigen beantragt. 

(2) § 215 Abs. 1 BauGB 

„Unbeachtlich werden 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beacht-
liche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB 
beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhält-
nis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans 
und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel 
des Abwägungsvorgangs, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntma-
chung des Flächennutzungsplans oder der Satzung schrift-
lich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Ver-
letzung begründeten Sachverhalts geltend gemacht wor-
den sind.“ 

(3) Gemeindeordnung NW § 7 Abs. 6 Satz 1: 

„Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften die-
ses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtli-
che Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ab-
lauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt, 

b) die Satzung, die die sonstige ortsrechtliche Bestimmung 
oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öf-
fentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Ge-
meinde vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift oder die Tatsache bezeichnet worden, die den Man-
gel ergibt. 

 
Eschweiler, den 23.02.2021 
 
 
Leonhardt 
Bürgermeisterin 
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